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führung ausgemacht hat , in Beschlag zu

nehmen.

36 ) Regierungs - Bekanntmachung vom

6 . August , publ . den 41 . August
1841.

eines ^ Grchher- Daß Seine Königliche Hoheit der Groß-

Zischen Konsulats gnädigst geruhet haben , den Kaufmann
zu^ New - Jork Eduard Noltenius , Affociö des Handlungshauses

Noltenius L Pavenstedt in New -Pork zu Höchst-

dero Consul daselbst zu ernennen , und selbiger

das erforderliche Lxeciustur ' beigebracht hat,

wird zur Nachricht der Kaufleute und Seefahrer

im hiesigen Herzogthum und der Erbherrschaft

Jever hiedurch bekannt gemacht.

Zugleich werden alle unter Großherzoglich

Oldenburgischer Flagge fahrende Schiffs - Capi-

tains , welche die ' obgedachte auswärtige Han¬

delsstadt besuchen , hiedurch ernstlich angewiesen,

in Ansehung der Vorlegung ihrer Pässe und son¬

stigen Papiere , bei dem obgedachten ' Großher¬

zoglichen Consulate die Vorschriften der Ver¬

ordnung vom 29 . Mai 1813 (Gesetzsammlung

2terBd . HI . S . 145 ) gebührend zu befolgen.

- 37 ) Regierungs - Bekanntmachung vom

11 . August , publ , den 18 . August
1841.

Ausdehnung des In Gemäßheit Höchster Vorschrift wird
am 11. Februar , , ^ , » ,
1841 crtheilten hiedurch bekannt gemacht:
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